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 Die Aktiengesellschaft in Russland 
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Im Rahmen der Geschäftstätigkeiten russischer und 
ausländischer Investoren in der Russischen Födera-
tion stellt die Aktiengesellschaft neben der GmbH 
die am häufigsten verwandte Gesellschaftsform dar.  
Die vorliegende Darstellung soll Interessenten sowie 
potentiellen Investoren eine Einführung in das Recht 
der russischen Aktiengesellschaft geben. 

Der Rechtsstatus von Aktiengesellschaften ist 
durch das Zivilgesetzbuch der Russischen Föderati-
on und das Gesetz über Aktiengesellschaften gere-
gelt.  Ebenfalls von Bedeutung sind die Gesetze 
zum  Wertpapierrecht der Aktiengesellschaft. 

 

Begriff 

Eine Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft, deren 
Grundkapital in eine festgelegte Anzahl von Aktien 
aufgeteilt ist, die die Schuldrechte der Aktionäre 
gegenüber der Gesellschaft bescheinigen. Auch die 
russische Aktiengesellschaft haftet für ihre Verluste 
mit ihrem Vermögen. Die Haftung der Aktionäre 
wird durch die Höhe ihrer Einlagen beschränkt. Im 
russischen Aktiengesetz wird zwischen einer offe-
nen und einer geschlossenen Aktiengesellschaft 
unterschieden.  

 

Offene Aktiengesellschaft (OAO) 

Bei der offenen Aktiengesellschaft handelt es sich 
um eine Kapitalgesellschaft in Form einer typischen 
Publikumsgesellschaft. Eine offene Aktiengesell-
schaft soll einem unbeschränkt großen Personen-

kreis zur Verfügung stehen. Die Aktien sind unbe-
schränkt umlauffähig und können zustimmungsfrei  

an Dritte übertragen bzw. von Dritten erworben 
werden. Die OAO ist zu einer öffentlichen Aktien-
zeichnung befugt. 

 

Geschlossene Aktiengesellschaft (ZAO) 

Die geschlossene Aktiengesellschaft ist eine kleine 
Aktiengesellschaft, deren Mitgliederzahl sich höchs-
tens auf 50 beläuft. Soweit die zulässige Anzahl 
von Aktionären überschritten wird, erfolgt innerhalb 
eines Jahres eine Umwandlung in eine offene Akti-
engesellschaft. Die Übertragung der Aktien  einer 
geschlossenen Aktiengesellschaft unterliegt be-
stimmten Einschränkungen. Insbesondere sind die 
Vorkaufsrechte der Mitaktionäre zu beachten. Die 
ZAO ist nicht berechtigt, eine öffentliche Aktien-
zeichnung durchzuführen.    

 

Firma und Sitz 

Eine Aktiengesellschaft muss eine eigene Firmenbe-
zeichnung und einen Hinweis auf ihre organisations-
rechtliche Form und ihren Typ (offen oder geschlos-
sen) enthalten.  Der Zusatz lautet in Russisch für 
die offene Aktiengesellschaft „otkrytoe akcionernoe 
obšestvo“ bzw „OAO“ und für die geschlossene 
Aktiengesellschaft „zakrytoe akcionernoe obšestvo“ 
bzw. „ZAO“.  

Der Sitz der Gesellschaft wird durch den Ort ihrer 
staatlichen Registrierung bestimmt, soweit gemäß 
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den föderalen Gesetzen in der Satzung der Aktien-
gesellschaft nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 
Gründung und Gesellschaftskapital 
 
Eine russische Aktiengesellschaft wird durch einen 
Beschluss der Gründungsaktionäre gegründet. Eine 
aus einer einzigen Person bestehende wirtschaftli-
che Kapitalgesellschaft darf nicht als alleiniger 
Gründungsgesellschafter einer Aktiengesellschaft 
agieren.  

Das Gründungsdokument einer Aktiengesellschaft 
ist die Satzung. Die inhaltlichen und formellen An-
forderungen an die Satzung sind im Aktiengesetz 
normiert. Das Grundkapital einer Aktiengesellschaft 
wird durch den Nennwert aller von den Aktionären 
erworbenen Aktien bestimmt und kann sowohl in 
Form von Geld als auch in Form von Sacheinlagen 
erbracht werden. Das Mindestgrundkapital für eine 
OAO beträgt 1.000 Minimallöhne (100.000,- Rubel 
oder ca. 2.700,- EUR), für eine ZAO 100 Minimal-
löhne (10.000,- Rubel oder ca. 270,- EUR ).     

Neben gewöhnlichen Aktien können auch Vorzugs-
aktien ausgegeben werden. Soweit durch das Ge-
setz oder die Satzung für einen bestimmten Typ 
von Vorzugsaktien nichts anderes geregelt wurde, 
gewähren Vorzugsaktien ihren Inhabern kein Stimm-
recht in der Hauptversammlung. 

 

Registrierung der Aktiengesellschaft 

Eine Aktiengesellschaft unterliegt der staatlichen 
Registrierung. Im ersten Stadium wird die Aktienge-
sellschaft als juristische Person registriert und in 
das Einheitliche Staatliche Register der juristischen 
Personen eingetragen. Zuständige Behörde ist die 
Steuerbehörde am Sitz der Geschäftsleitung der 
Aktiengesellschaft. Bei der Steuerbehörde sind fol-
gende Dokumente einzureichen: Gründungsvertrag / 
Gesellschaftsvertrag, andere Gründungsunterlagen 
(Originale oder notariell beglaubigte Kopien), Han-
delsregisterauszug, Beleg über die Zahlung der Re-
gistrierungsgebühr in Höhe von 2.000,00 Rubel und 
ein formgemäßer Antrag auf staatliche Registrie-
rung. Das Gesetz „Über die Staatliche Registrierung 
von Juristischen Personen“ (russ.: „Zakon o gosu-
darstvennoj registracii yuridicheskih lic“ ) untersagt 
den Staatsbehörden die Einforderung von zusätzli-
chen Unterlagen. In der Praxis werden jedoch 
Nachweise über die Einzahlung der Hälfte des 
Grundkapitals gefordert, obwohl 50% des Grundka-
pitals erst innerhalb von drei Monaten nach der 
staatlichen Registrierung der Aktiengesellschaft 

aufgebracht werden muss. Der restliche Teil des 
Grundkapitals ist innerhalb eines Jahres nach Re-
gistrierung aufzubringen. Die örtlich zuständige 
Steuerbehörde erteilt der Aktiengesellschaft nach 
der Registrierung eine Registrierungsurkunde und - 
nach Stellung eines separaten Antrags - eine Steu-
eridentitätsnummer.  

Im zweiten Schritt ist die Aktiengesellschaft beim 
Staatlichen Komitee für Statistik, beim Staatlichen 
Rentenfond der Russischen Föderation und beim 
Staatlichen Sozialversicherungsfond anzumelden. 
Soweit das Grundkapital der Gesellschaft 200.000 
Minimallöhne übersteigt, muss zusätzlich eine Re-
gistrierung bei der Antiminipolbehörde erfolgen. 

Nach dem Aktiengesetz gilt eine Aktiengesellschaft 
erst ab dem Zeitpunkt ihrer staatlichen Registrie-
rung als juristische Person.   

 

Registrierung von ausgegebenen Aktien 

Von der Registrierung der Aktiengesellschaft als 
juristische Person ist die Registrierung von ausge-
gebenen Aktien zu unterscheiden. 

Vor der wirksamen Eintragung in das Aktionärsre-
gister können an den Anteilen keine Rechte entste-
hen. Im Register der Aktionäre sind sowohl die An-
gaben über jede registrierte Person als auch über 
die Anzahl und Kategorien von Aktien, die auf den 
Namen jeder registrierten Person gezeichnet sind, 
aufgeführt. Die Verpflichtung zur Eintragung der 
Aktien in das Aktionärsregister hat den Zweck, den 
guten Glauben Dritter in Bezug auf die Identifizie-
rung der Aktionäre und die Feststellung der Rechte 
an den Aktien zu schützen.  

Das Aktienregister kann von der Gesellschaft selbst 
oder von einem speziellen Registrator geführt wer-
den. Ab 500 Aktionären ist die Gesellschaft aller-
dings verpflichtet, einen speziellen Registrator zu 
beauftragen.  

Nach russischem Aktienrecht müssen sämtliche 
Aktien auch bei der Föderalen Wertpapierkommissi-
on bzw. deren lokalen Niederlassungen registriert 
werden. Zum Zweck der Registrierung der Aktien-
ausgabe sind folgende Unterlagen vorzulegen: das 
Emissionsprospekt, der Bericht über die Ergebnisse 
der Wertpapierausgabe und der Aktienausgabebe-
schluss.  

Über die nicht registrierten Aktien darf nicht verfügt 
werden. Ein Aktienkaufvertrag über eine nicht re-
gistrierte Aktie ist nichtig. Der potentielle Käufer 
kann aber vor dem Aktienkauf von dem Verkäufer 
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die Registrierungsnummer der zu verkaufenden Ak-
tie anfordern und bei der Wertpapierkommission um 
eine Stellungnahme bitten.     

Organe der Gesellschaft  

Das höchste Leitungsorgan einer Aktiengesellschaft 
ist die Allgemeine Versammlung der Aktionäre 
(Hauptversammlung, russ.: „obšee sobranie akcio-
nerov“), deren Zuständigkeiten, Rechte und Pflich-
ten im Aktiengesetz geregelt sind. Zu den aus-
schließlichen Kompetenzen der Aktionärsversamm-
lung gehören insbesondere Änderungen der Sat-
zung, die Wahl des Direktorenrats, die Kapitalerhö-
hung bzw. Herabsetzung, die Entscheidung über die 
Auszahlung der Dividende, die Reorganisation und 
die Liquidation der Aktiengesellschaft. Eine Aktien-
gesellschaft ist verpflichtet, jährlich eine Aktionärs-
versammlung abzuhalten. Die Beschlussfähigkeit ist 
bei einer Anwesenheit von mehr als 50% der 
stimmberechtigten Aktien gegeben. Die Beschlüsse 
werden grundsätzlich mit einer einfachen Mehrheit 
der Stimmen der an der Versammlung teilnehmen-
den Aktionäre gefasst. Die Beschlüsse über Sat-
zungsänderungen oder die Liquidation der Aktienge-
sellschaft müssen allerdings mit einer Dreiviertel-
mehrheit der an der Aktionärsversammlung anwe-
senden Aktionäre gefasst werden. Soweit Aktionäre 
an der Versammlung nicht teilgenommen haben und 
eine Rechtsverletzung infolge eines Beschlusses 
geltend machen, steht ihnen das Recht der Anfech-
tung zu. Die Rechtsverletzung kann auch gerichtlich 
in Form der Anfechtungsklage geltend gemacht 
werden. 

Ein weiteres Leitungsorgan der Aktiengesellschaft 
ist der Direktorenrat, dessen Mitglieder durch die 
Versammlung der Aktionäre gewählt werden. Der 
Direktorenrat weist gewisse Ähnlichkeiten mit dem 
Aufsichtsrat auf, wobei es sich im Unterschied zur 
deutschen Rechtslage um ein Leitungs- und kein 
Kontrollorgan handelt.  Der Direktorenrat übt die 
allgemeine Leitung der Tätigkeit einer Aktiengesell-
schaft aus, mit Ausnahme der Entscheidung von 
Fragen, die durch das russische Aktiengesetz in die 
ausschließliche Zuständigkeit der Aktionärsver-
sammlung fallen.  Bei Aktiengesellschaften mit we-
niger als 50 Aktionären können Aufgaben des Di-
rektorenrates durch eine Satzungsbestimmung auf 
die Aktionärsversammlung übertragen werden.  

Die Aktiengesellschaft wird in Russland durch den 
Generaldirektor vertreten. Dieser wird durch die 
Aktionärsversammlung oder, bei einer entsprechen-
den Satzungsbestimmung, durch den Direktorenrat 

gewählt. Der Generaldirektor vertritt die Aktienge-
sellschaft von Amts wegen und bedarf dafür keiner 
besonderen Vollmacht. Im Falle der Beschränkung 
der Vertretungsmacht eines Generaldirektors in der 
Satzung ist diese Beschränkung Dritten gegenüber 
nur wirksam, wenn sie diese kannten oder kennen 
mussten. Soweit der Vorstand als kollegiales Organ 
der Aktiengesellschaft gebildet wird, brauchen des-
sen Mitglieder eine Vollmacht, um die Gesellschaft 
wirksam vertreten zu können. Sowohl der General-
direktor als auch der Vorstand führen die laufenden 
Geschäfte der Aktiengesellschaft. Es besteht auch 
die Möglichkeit, die Geschäftsführung durch Ab-
schluss eines entsprechenden Vertrages auf einen 
externen Geschäftsführer zu übertragen.  

Zur Ausübung der Kontrolle über die finanzwirt-
schaftliche Tätigkeit der Gesellschaft wird durch die 
Hauptversammlung eine Revisionskommission bzw. 
ein Revisor gewählt. Mitglieder der Revisionskom-
mission oder der Revisor dürfen nicht die Funktion 
eines leitenden Organs der Gesellschaft ausüben 
und sind zur Einberufung einer außerordentlichen 
Aktionärsversammlung berechtigt.  

 

Haftung der Gesellschaft und der Gesellschafter 

Eine Aktiengesellschaft haftet für ihre Verbindlich-
keiten mit ihrem gesamten Vermögen. Eine Aktien-
gesellschaft, die das vertraglich vereinbarte Recht 
hat, einer Tochtergesellschaft verbindliche Anwei-
sungen zu erteilen, haftet mit der Tochtergesell-
schaft gesamtschuldnerisch für Rechtsgeschäfte, 
die letztere in Ausführung solcher Anweisungen 
geschlossen hat. Wird die Tochtergesellschaft in-
solvent und hat die Aktiengesellschaft die Insolvenz 
durch ihre Anweisungen vorsätzlich herbeigeführt, 
so haftet sie subsidär mit ihrer Tochtergesellschaft 
für deren Schulden. Die Gesellschafter haften 
grundsätzlich nur beschränkt und in der Höhe ihrer 
Einlage. Aktionäre, die ihre Aktien nicht vollständig 
bezahlt haben, haften für Verbindlichkeiten der Ak-
tiengesellschaft gesamtschuldnerisch mit der Ge-
sellschaft im Umfang des nicht eingezahlten Teils 
des Werts der ihnen gehörenden Aktien. In Aus-
nahmefällen haften die Aktionäre, die aufgrund ihrer 
Gesellschafterstellung einen maßgeblichen Einfluss 
auf die Aktiengesellschaft ausüben können, für 
Verbindlichkeiten einer zahlungsunfähigen Aktien-
gesellschaft, wenn die Zahlungsunfähigkeit von 
ihnen vorsätzlich verursacht wurde. 
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Reorganisation und Liquidation der Gesellschaft 

Die Reorganisation einer Aktiengesellschaft kann 
durch Fusion, Anschluss, Teilung, Abtrennung oder 
Umwandlung erfolgen. Eine Aktiengesellschaft gilt 
– außer im Fall eines Anschlusses -  als reorgani-
siert, wenn sie als neue juristische Person in das  
Einheitliche Staatliche Register der juristischen Per-
sonen eingetragen wird. Im Falle des Anschlusses 
gilt die Gesellschaft ab dem Zeitpunkt als reorgani-
siert, zu dem die Beendigung der Tätigkeit der an-
geschlossenen Gesellschaft eingetragen wird. Spä-
testens 30 Tage nach der Beschlussfassung über 
die Reorganisation sind die Gläubiger der Gesell-
schaft darüber zu informieren. Ein Gläubiger ist be-
rechtigt, von der Aktiengesellschaft die Beendigung 
oder vorzeitige Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten und 
den Schadensersatz innerhalb einer kurzen Frist zu 
verlangen.    

Eine Aktiengesellschaft kann freiwillig oder auf 
Grund einer Gerichtsentscheidung aufgelöst wer-
den. Im Falle einer freiwilligen Liquidation wird von 
der Aktionärsversammlung eine Liquidationskom-
mission ernannt, auf die alle Vollmachten zur Ge-
schäftführung der Aktiengesellschaft übergehen. 
Die Liquidationskommission veröffentlicht eine Mit-
teilung über die Liquidation der Gesellschaft, be-
nachrichtigt Gläubiger der Gesellschaft, erstellt eine 
Liquidationsbilanz und verteilt das nach Abschluss 
der Abrechnungen mit den Gläubigern verbleibende 
Gesellschaftsvermögen unter den Aktionären. Die 
Liquidation hat die Beendigung der Gesellschafts-
existenz ohne Übertragung von Rechten und Pflich-
ten auf andere Personen zur Folge. Ab dem Zeit-
punkt der Vornahme eines Eintrags in das Einheitli-
che Staatliche Register juristischer Personen der 
Russischen Föderation gilt die Liquidation als abge-
schlossen und die Gesellschaft als nicht bestehend.   

 

Fazit 

In den vergangenen 14 Jahren hat sich die Gesell-
schaftsform der Aktiengesellschaft in Russland  
etabliert und ist entsprechend dem Gesetz über 
ausländische Investitionen (russ.: „Zakon ob i-
nostrannyh investiciyah“) als Gesellschaftsform 
auch für ausländische Investoren zulässig. Wegen 
jederzeitiger Austrittsmöglichkeit für den Gesell-
schafter einer russischen GmbH ist die Aktienge-
sellschaft für den Investor die stabilere und attrakti-
vere Gesellschaftsform. Der Investor kann sich vor 
möglichen Unsicherheiten beim Aktienerwerb, bei 
Geschäften der Unternehmensleitung sowie bei der 

Gefährdung von Minderheitseignern durch Mehr-
heitseigner am besten durch eine gründliche Über-
prüfung der Rechte an den zu erwerbenden Aktien 
sowie durch die Beachtung der erforderlichen Form-
erfordernisse und Formalien schützen. Die Hinzuzie-
hung eines Rechtskundigen zu empfehlen. 

20. Juli 2005 
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